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Regeste

Zahlungsbefehl | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Das Betreibungsamt Am Alten Rhein stellte in den gegen die X.________ AG angehobenen
Betreibungen Nr. xxxx und Nr. yyyy (Betreibungsgläubiger: Y.________) am 31. Oktober
2005 die Zahlungsbefehle zu. Hiergegen erhob die X.________ AG Beschwerde und
verlangte die Aufhebung der Zahlungsbefehle. Mit Entscheid vom 28. November 2005 hob
das Kreisgericht Rheintal als untere Aufsichtsbehörde für das Betreibungswesen den
Zahlungsbefehl Nr. xxxx auf und wies die Beschwerde im Übrigen (betreffend
Zahlungsbefehl Nr. yyyy) ab. Gegen diesen Entscheid erhob die X.________ AG
Beschwerde, auf welche das Kantonsgericht St. Gallen als obere kantonale
Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs mit Entscheid vom 17. Januar 2006
wegen verspäteter Beschwerdeführung nicht eintrat. Die X.________ AG hat den Entscheid
der oberen Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschrift vom 6. Februar 2006 (rechtzeitig) an
die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und
beantragt im Wesentlichen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die obere
Aufsichtsbehörde sei anzuweisen, auf die Beschwerde einzutreten; eventuell sei der
Zahlungsbefehl Nr. yyyy aufzuheben. Die obere Aufsichtsbehörde hat anlässlich der
Aktenüberweisung keine Gegenbemerkungen ( Art. 80 OG ) angebracht. Es sind keine
Vernehmlassungen eingeholt worden.

E. 2.1
Die obere Aufsichtsbehörde hat im Wesentlichen festgehalten, dass die Beschwerdeführerin
den erstinstanzlichen abweisenden Beschwerdeentscheid am 8. Dezember 2005 in Empfang
genommen habe, die zehntägige Beschwerdefrist am Montag, 19. Dezember 2005
abgelaufen sei und die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 4. Januar 2006 (Poststempel)
verspätet sei. Die Vorinstanz ist daher auf die Beschwerde nicht eingetreten und hat keinen
Anlass zum Eingreifen von Amtes wegen gesehen.

E. 2.2
Gemäss Art. 79 Abs. 1 OG ist in der Beschwerdeschrift kurz darzulegen, welche
Bundesrechtssätze und inwiefern diese durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden
sind ( BGE 119 III 49 E. 1). Die Ausführungen der Beschwerdeführerin genügen den
Begründungsanforderungen nicht. Die obere Aufsichtsbehörde hat festgehalten, dass der
Entscheid, mit welchem die untere Aufsichtsbehörde die Beschwerde gegen den
Zahlungsbefehl Nr. yyyy abgewiesen hatte, nicht unter das Verbot der Vornahme von
Betreibungshandlungen gemäss Art. 56 SchKG falle, weil damit nicht selbständig in das



Verfahren eingegriffen und dem Betreibungsbeamten die Vornahme einer
Betreibungshandlung vorgeschrieben werde. Darauf geht die Beschwerdeführerin nicht ein.
Sie legt nicht dar, inwiefern die obere Aufsichtsbehörde die Regeln über die rechtzeitige
Beschwerdeführung ( Art. 18 Abs. 1 SchKG ) verletzt habe, wenn sie angenommen hat, der
Entscheid der unteren Aufsichtsbehörde stelle keine Betreibungshandlung im Sinne von
Art. 56 SchKG dar, so dass die Betreibungsferien keinen Einfluss auf die Beschwerdefrist
haben (vgl. BGE 115 III 11 E. 1b S. 13 f.; 117 III 4 E. 3 S. 5), und wenn sie geschlossen hat,
die am 4. Januar 2006 der Post übergebene Beschwerde sei verspätet. Der Hinweis der
Beschwerdeführerin auf BGE 96 III 74 (E. 1 S. 77), wo festgehalten wird, dass die
Vorschriften über die Betreibungsferien im Konkurs nicht anwendbar seien, geht ins Leere.
Die Beschwerdeführerin kritisiert schliesslich vergeblich die Rechtsmittelbelehrung im
erstinstanzlichen Entscheid. Sie legt nicht dar, inwiefern die obere Aufsichtsbehörde in
diesem Zusammenhang die bundesrechtlichen Bestimmungen für das kantonale
Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 20a Abs. 2 Ziff. 4 SchKG ) verkannt habe. Auf die
insgesamt nicht substantiierte Beschwerde kann nicht eingetreten werden.

E. 3
Das Beschwerdeverfahren ist - abgesehen von mut- oder böswilliger Beschwerdeführung -
kostenlos ( Art. 20a Abs. 1 SchKG ). Demnach erkennt die Kammer:
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